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ROMANTISCHE RECHTSWISSENSCHAFT

FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY

1779 —1861

TI b er den Zweck der Zeitschrift für geschichtliche
Rechtswissenschaft

^ 7 er die mannigfaltigen Ansichten und Methoden , die von jeher unter den deutschen Juristen
herrschend gewesen sind , genau betrachtet , wird finden , daß sie sich auf zwei Hauptklassen , die
Juristen selbst also auf zwei Schulen , zurückführen lassen , zwischen welchen allen eine Grund¬
verschiedenheit angenommen werden kann , während alle Differenzen innerhalb dieser Schulen
nur als bedingt betrachtet werden können , und stets durch unmerkliche Übergänge vermittelt
werden . Daß diese Grundverschiedenheit jetzt bestimmter und schärfer als ehemals ausge¬
sprochen zu werden pflegt , muß von jedem als wohltätig erkannt werden , er mag nun selbst an
dem Streite tätigen Anteil nehmen , oder als ruhiger Zuschauer den Ausgang abwarten ; denn
auch der Zuschauer wird nun den Vorteil haben , bestimmter zu erfahren , was ihm vorher lange
verborgen bleiben konnte , zu welcher Partei er selbst seiner inneren Gesinnung nach gehöre
und wen er als gleichgesinnt oder als Widersacher zu betrachten habe .

Die eine dieser Schulen ist durch den Namen der gesdbidbtlidben hinlänglich gezeichnet , für
die andere dagegen ist ein positiver Name kaum zu finden möglich , indem sie in sich nur eins
ist , außerdem aber in den verschiedensten und widersprechendsten Formen auftritt und sich
bald als Philosophie und Naturrecht , bald als gesunden Menschenverstand ankündigt . Wir
wollen sie daher in Ermangelung eines anderen Ausdrucks die ungesdhidhtlidhe Schule nennen .
Aber der Gegensatz dieser Juristenschulen kann nicht gründlich verstanden werden , solange
man den Blick auf diese unsere Wissenschaft beschränkt , da er vielmehr ganz allgemeiner Natur
ist, und mehr oder weniger in allen menschlichen Dingen , am meisten aber in allem , was zur
Verfassung und Regierung der Staaten gehört , fühlbar wird .

Dieses also ist die allgemeine Frage : In welchem Verhältnis steht die Vergangenheit zur
Gegenwart oder das Werden zum Sein ? Und hierüber lehren die einen , daß jedes Zeitalter
sein Dasein , seine Welt , frei und willkürlich selbst hervorbringe , gut und glücklich, oder
schlecht und unglücklich , je nach dem Maße seiner Einsicht und Kraft . In diesem Geschäft sei
auch die Betrachtung der Vorzeit nicht zu verachten , indem von ihr gelernt werden könne , wie
sie sich bei ihrem Verfahren bekundet habe ; die Geschichte also sei eine moralisch -politische
Beispielsammlung . Aber diese Betrachtung sei doch nur eine von vielen Hilfskenntnissen , und
das Genie könne auch ihrer wohl entraten .

Nach der Lehre der anderen gibt es kein vollkommen einzelnes und abgesondertes mensch¬
liches Dasein , vielmehr , was als einzeln angesehen werden kann , ist , von einer anderen Seite
betrachtet , Glied eines höheren Ganzen . So ist jeder einzelne Mensch notwendig zugleich zu
denken als Glied einer Familie , eines Volkes , eines Staates , jedes Zeitalter eines Volkes als die
Fortsetzung und Entwicklung aller vergangenen Zeiten ; und eine andere als diese Ansicht ist
eben deshalb einseitig , und , wenn sie sich allein geltend machen will , falsch und verderblich .
Ist aber dieses , so bringt nicht jedes Zeitalter für sich und willkürlich seine Welt hervor , sondern
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es tut dieses in unauflöslicher Gemeinschaft mit der ganzen Vergangenheit . Dann also muß
jedes Zeitalter etwas Gegebenes anerkennen , welches jedoch notwendig und frei zugleich ist ;
notwendig , insofern es nicht von der besonderen Willkür der Gegenwart abhängig ist , frei , weil
es ebensowenig von irgendeiner fremden besonderen Willkür (wie der Befehl des Herrn an
seinen Sklaven ) ausgegangen ist , sondern vielmehr hervorgebracht von der höheren Natur des
Volkes als eines stets werdenden , sich entwickelnden Ganzen . Von diesem höheren Volke ist
ja auch das gegenwärtige Zeitalter ein Glied , welches in jenem und mit jenem Ganzen will und
handelt , so daß , was von jenem Ganzen gegeben ist , auch von diesem Gliede frei hervor¬
gebracht genannt werden darf . Die Geschichte ist dann nicht mehr bloße Beispielsammlung ,
sondern der einzige Weg zur wahren Erkenntnis unseres eigenen Zustandes . Wer auf diesem
geschichtlichen Standpunkt besteht , urteilt ferner über das entgegengesetzte Verfahren . Es ist
nicht etwa Gerede von einer Wahl zwischen Gutem und Schlechtem , so daß das Anerkennen
eines Gegebenen gut , das Verwerfen desselben schlecht , aber gleichwohl möglich wäre . Viel¬
mehr ist dieses Verwerfen des Gegebenen der Strenge nach ganz unmöglich , es beherrscht uns
unvermeidlich , und wir können uns nur darüber täuschen , nicht es ändern . Wer sich so täuscht
und seine besondere Willkür auszuüben meint , wo nur jene höhere gemeinsame Freiheit mög¬
lich ist , gibt seine edelsten Ansprüche selbst auf ; ein Knecht , der sich einen König wähnt , da
er ein freier Mann sein könnte .

Es war eine Zeit , wo die Absonderung des Einzelnen vom Ganzen streng und mit großem
Selbstvertrauen durchgeführt wurde , nicht bloß die Absonderung der Gegenwart von der gering
geschätzten Vorzeit , sondern auch die des einzelnen Bürger vom Staate . Diese letzte ist durch
schwere Erfahrungen für verkehrt und heillos erkannt worden , und so viele auch sie noch jetzt
in ihrem Herzen hegen und praktisch üben mögen , so wird sie doch in der Theorie nicht leicht
mehr gewahrt . Ganz anders ist es mit jener Absonderung der Gegenwart von der Vergangen¬
heit , die noch jetzt überall laute und freudige Bekenner findet , obgleich es inkonsequent ist , die
eine zu verwerfen , während man die andere bekennt . Der Grund , warum sich dieser geschicht¬
liche Egoismus (wie man jene erste Absonderung nennen könnte ) so viel länger als der andere
erhalten hat , liegt wohl darin , daß so viele , freilich , ohne es selbst zu wissen , ihre eigene per¬
sönliche Betrachtung des Weltlaufs mit dem Weltlauf selbst verwechseln und so zu dem
täuschenden Gefühl gelangen , als habe mit ihnen und ihrem Gedanken die Welt angefangen .
Es versteht sich, daß bei keinem dieses im allgemeinen zum Bewußtsein kommt , sondern daß es
in dunklem Gefühl bleibt und nur in ganz einzelnen Anwendungen zutage kommt ; aber daß es
so ist , könnte durch mehr als eine literarische Erscheinung bewiesen werden .

Wenden wir diese allgemeine Darstellung des Gegensatzes zwischen geschichtlicher und
ungeschichtlicher Ansicht auf die Rechtswissenschaft an , so wird es nicht schwer sein , den
Charakter der zwei oben erwähnten Schulen zu bestimmen . Die geschichtliche Schule nimmt an ,
der Stoff des Rechts sei durch die gesamte Vergangenheit der Nation gegeben , doch nicht durch
Willkür , so daß er zufällig dieser oder ein anderer sein könnte , sondern aus dem innersten
Wesen der Nation selbst und ihrer Geschichte hervorgegangen . Die besonnene Tätigkeit jedes
Zeitalters aber müsse darauf gerichtet werden , diesen mit innerer Notwendigkeit gegebenen
Stoff zu durchschauen , zu verjüngen und frisch zu erhalten . —

Die ungeschichtliche Schule dagegen nimmt an , das Recht werde in jedem Augenblick durch
die mit der gesetzgebenden Gewalt versehenen Personen mit Willkür hervorgebracht , ganz
unabhängig von dem Rechte der vorhergehenden Zeit und nur nach bester Überzeugung , wie
sie der gegenwärtige Augenblick gerade mit sich bringe . Daß also in irgendeinem Augenblick
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nicht das ganze Recht neu und von den vorigen völlig verschieden eingerichtet wird , kann diese
Schule nur daraus erklären , daß der Gesetzgeber zur rechten Ausübung seines Amtes zu träge
war , er müßte denn zufälligerweise die Rechtsansichten des vorigen Augenblicks auch jetzt noch
für wahr gehalten haben . — Wie durchgreifend der Widerstreit dieser Schulen sei , wird jeder
inne werden , wenn er die Anwendungen dieser Grundsätze auf das einzelne versuchen will .

Das Geschäft der gesetzgebenden Gewalt , das des Richters , besonders die wissenschaftliche
Behandlung des Rechts , — alles wird von Grund aus anders , je nach der einen oder anderen
Ansicht . In der Wirklichkeit finden sich so schneidende Gegensätze in der Ausübung nicht , viel¬
mehr sehen einander die Erzeugnisse beider Schulen oft noch ganz leidlich ähnlich ; das kommt
aber daher , weil in der Wirklichkeit oft nur nach einem unmittelbaren Gefühl gehandelt ,
Grundsatz und Konsequenz aber vergessen werden .

Die Herausgeber dieser Zeitschrift , welche mit voller Überzeugung der geschichtlichen
Schule zugetan sind , wünschen durch ihre gemeinschaftliche Unternehmung die Entwicklung
und Anwendung der Ansichten dieser Schule zu fördern , teils durch eigene Arbeiten , teils , indem
sie gleichgesinnten Freunden einen Punkt der Vereinigung darbieten . Eine solche Unternehmung
darf gerade jetzt , da durch die edelsten Kräfte die höchsten Güter der Nation gerettet sind , mit
frischer Hoffnung begonnen werden . Denn alle geschichtliche Untersuchung , zumal die vater¬
ländische , mußte in den letzten traurigen Jahren ein zerreißendes Gefühl geben , wie sie jetzt
einen neuen frischen Reiz erhalten hat und so würden sich die Herausgeber besonders freuen ,
wenn es ihnen gelingen sollte , der Ergründung des vaterländischen Rechts eine neue Anregung
zu geben . Gerade hier liegen noch reiche Schätze verborgen , und so unerkannt , daß die Gegner
der geschichtlichen Schule gewöhnlich alle ihre Feindschaft allein gegen die eifrige Bearbeitung
der römischen Rechtsgeschichte richten , die deutsche aber , als ob sie nicht vorhanden wäre , ganz
mit Stillschweigen übergehen , obgleich dieselbe , wenn ihr Dasein vermutet würde , ihnen ebenso
verhaßt als die römische , ja noch verhaßter sein müßte . . . Geschrieben 1815
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